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Neuer Marktplatz 1
84364 Bad Birnbach 
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84364 Bad Birnbach 
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Regelquerschnitt
Straße
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Bestand

Dicke des frostsicheren Oberbaus
gem. RStO 24
Belastungsklasse  Bk 1,8
Frostempfindlichkeitsklasse F2  50 cm
A: Frosteinwirkung Zone II  +5 cm
B: kleinräumige Klimaunterschiede + 0 cm
C: Wasserverhältnisse im Untergrund + 5 cm
D: Lage der Gradiente  + 0 cm
E: Entwässerung der Fahrbahn  + 0 cm
Gesamtdicke des frostsicheren Oberbaus: 60 cm

Asphaltdeckschicht AC DN 8 4 cm
Asphalttragschicht AC TN 32 16 cm
Frostschutzkies  40 cm
Gesamtdicke  60 cm
Bodenaustausch ca. 10 cm
Bodenstabilisierung nach Angabe

Drainage DN1002,5 %
2,5 %

2,5 %
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Regelquerschnitt
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Drainage DN100

Regenwasser DN300

2,5 %

2,5 %

Schmutzwasser DN200
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Strom, Telekom ?

Mineralbeton  10 cm
Frostschutzkies  40 cm
Gesamtdicke  50 cm
Bodenaustausch ca. 10 cm
Bodenstabilisierung nach Angabe

Strom, Telekom ?

Bodenstabilisierung
nach Angabe

Trinkwasser ?

Regenwasser DN150Regenwasser DN150

Schmutzwasser DN150 Schmutzwasser DN150

StraßePflegeweg

Regenwasser DN400 Regenwasser DN500

Schmutzwasser DN200

Regenwasser DN400

Fläche des Geltungsbereiches
21.933,74 m2

Fläche des Geltungsbereiches
78.976,10 m2

3.998,15 m2
3.966,42 m2

3.841,46 m23.501,55 m23.501,93 m23.502,24 m23.598,01 m2

4.022,53 m24.022,53 m24.022,48 m2
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WH 10,0Höhe der baulichen Anlagen2.3 Höchstmaß der Wandhöhe ggü.
dem natürlichen Gelände

Für das ganze Gebiet ist eine offne Bauweise vorgesehen Bauweise3.1

2. Maß der baulichen Nutzung

Art der baulichen  Nutzung1.

A Festzetzungen durch Planzeichnen

   GE   Gewerbegebiet (§ 8 BauNVO)

öffentliche Straßenverkehrsflächen

gemäß § 23 (3) BauNVO

(§ 9 Abs.1 Nr.1 BauGB, §§ 1 bis 11 BauNVO)

1.1.1

Wohnbaufläche1.1

(§ 9 Abs.1 Nr.1 BauGB, § 16 BauNVO)

Grundflächenzahl2.1

2.2

Dezimalzahl als Höchstmaß

3. Bauweise, Baulinien, Baugrenzen
(§ 9 Abs.1 Nr.2 BauGB, §§ 22,23 BauNVO)

3.2 Baugrenze

4.

4.1

5.

Verkehrsflächen (§ 9 Abs.1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)

Straßenverkehrsflächen

Straßenbegrenzungslinie

Ein- bzw. Ausfahrten

Grünflächen (§ 9 Abs.1 Nr. 15 und Abs. 6 BauGB)

Grünflächen

5.1

private Grünflächen

Geschossflächenzahl Dezimalzahl als Höchstmaß

4.2

4.1

5.2

Stand der Planung: 10.12..2024
 
Maßstab 1:1000 

Planverfasser Bebauungsplan: Arc Architekten Partnerschaft mbB
 Brennecke-Kilian-Kohlmeier-Leidl-Riesinger

 Alfons-Hundsrucker-Str. 11
 84364 Hirschbach

 ............................................................

DECKBLATT Nr. 10

BEBAUUNGSPLAN

GEWERBEGEBIET  BAD BIRNBACH

-VORENTWURF-

(1)    Der Marktgemeinderat hat in der Sitzung vom 10.12.2024  gemäß § 2 Abs. 1 BauGB die Änderung 
      des Bebauungsplans beschlossen. 

  Der Aufstellungsbeschluss wurde am 00.00.2024 ortsüblich bekannt gemacht.

(2)    Die Bürgerbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB mit öffentlicher Darlegung und Anhörung für den
        Vorentwurf des Bebauungsplanes in der Fassung vom 00.00.2024 hat in der Zeit vom 00.00.2024
        bis einschließlich 00.00.2024 stattgefunden. Den Trägern öffentlicher Belange wurde mit Schreiben 
        vom 00.00.2024 Gelegenheit zur Stellungnahme gemäß § 4 Abs. 1 BauGB bis 00.00.2024 gegeben.
  
(3)    Der Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 00.00.2024 wurde mit der Begründung               
        gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit  vom 00.00.2024 bis 00.00.2024 öffentlich ausgelegt. 
        Die Auslegung wurde am 00.00.2024 öffentlich bekannt gemacht.

(4)    Der Markt Bad Birnbach hat mit Beschluss des Marktgemeinderates vom 00.00.2024 den 
        Bebauungsplan gemäß § 10 Abs. 1 BauGB in der Fassung vom 00.00.2024 als Satzung beschlos-
        sen.

Bad Birnbach, den ........................

                                                                                                            (Siegel)

Dagmar Feicht
1. Bürgermeisterin

(5)   Der Markt Bad Birnbach hat das Inkrafttreten des Bebauungsplanes am ...........................durch 
        Anschlag an den Amtstafeln ortsüblich bekannt gemacht und darauf hingewiesen, daß der 
        Bebauungsplan mit Begründung zu jedermanns Einsicht bereitgestellt wird.
        Auf die Vorschrift des § 44 Abs. 3 und 4 BauGB und § 214 und § 215 BauGB wurde hingewiesen.
        Der Bebauungsplan ist damit in Kraft getreten.

Bad Birnbach, den ........................

                                                                                                            (Siegel)

.......................................................
Dagmar Feicht
1. Bürgermeisterin

VERFAHRENSVERMERKE

Heckenbereiche (A2)

R

Hinweise durch PlanzeichenB

Flurgrenze mit Flurstücksnummer1078

Vorgeschlagene Grundstücksgrenze

Trafo

Abgrenzung der Art der Nutzung

Gehölze zu pflanzen
(§9 Abs.1 Nr. 25a BauGB)

Grenze des Räumlichen Geltungsbereichs,
(§9 Abs. 7 BauGB)

Bäume 1. Ordnung

Bäume 2. Ordnung

Gehölze Bestand zu erhalten
(§9 Abs.1 Nr. 25a BauGB)

Bäume 1. Ordnung

Bäume 2. Ordnung

7.

7.1

Flächen z. Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft
(§ 5 Abs.2 Nr. 10 und Abs. 4, § 9 Abs.1 Nr. 20, 25 und Abs. 6 BauGB)

Anpflanzungen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen und für die Erhaltung von 
Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sowie von Gewässern

Sonstige Planzeichen

6.

6.1

6.2

6.3

8.

Umgrenzung von Flächen für die wasserwirtschaft,
den Hochwasserschutz und die Regelung des 
Wasserabflusses

Retentionsbecken

Wasserflächen, Flächen f. Wasserwirtschaft, Hochwasserschutz 
und die Regelung des Wasserabflusses 
(§ 5 Abs.2 Nr. 7 und Abs. 4, § 9 Abs.1 Nr. 16 und Abs. 6 BauGB)

Fläche n für die Landwirtschaft5.3

7.2

0 105 20

Maßstab

50

1. Art der baulichen Nutzung

 Festgesetzt wird ein Allgemeines Wohngebiet WA gemäß §4 BauNVO.
 Beherbergungsbetriebe, Gartenbaubetriebe und Tankstellen sind nicht zulässig.
 

2. Maß der baulichen Nutzung

2.1 Das Maß der baulichen Nutzung wird durch die zulässige Grundfläche (§ 16 Abs. 3 Nr.1, 
§ 19 Abs.1 BauNVO) und die zulässige Höhe der baulichen Anlage (§ 16 Abs. 3 Nr.2, § 
18 BauNVO) bestimmt. Die Grundfläche wird für den jeweiligen Bauraum in der 
Nutzungsschablone festgesetzt.

 Die maximal zulässige Grundfläche gemäß Planeintrag darf durch die im §19 Abs. 4 Nr. 
1-3 genannten Anlagen bis zu einer GRZ von 1,0 überschritten werden.

 Der Bezugspunkt für die Höhe der baulichen Anlagen ist durch Eintragung im Plan 
definiert.

 Beispiel: HFP: 480,0 m (Angabe der Höhe in m. ü. NN)

2.2. Wandhöhe

 Als Wandhöhe gilt das Maß von der Geländeoberfläche nach dem jeweiligen 
Höhenfestpunkt bis zum Schnittpunkt der Wand mit der Dachhaut oder der obere 
Abschluss der Wand gemäß Art. 6 (4) BayBO an der Trauf- (Satteldach, Flachdach) und 
Firstseite (Pultdach).

 
 Die zulässigen Wandhöhen sind in den jeweiligen Baufenstern eingetragen.

3. Bauweise

 Die Bauweise wird gem. §22 Abs. 4 in der jeweiligen Nutzungsschablone als offen/ bzw 
geschlossen festgesetzt.

4. Abstandsflächen

 Die einzuhaltenden Abstandsflächen werden gemäß §6 Abs.5 S.2 abweichend durch die 
Festsetzungen zu Baulinien, Baugrenzen und Wandhöhen im Bebauungsplan bestimmt.

5. Überbaubare Grundstücksflächen

5.1. Die überbaubaren Grundstücksflächen werden durch die Baugrenzen und Baulinien 
definiert.

5.2. Nebenanlagen wie Garagen und Stellplätze sind nur innerhalb der hierfür festgesetzten 
Flächen oder innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig. Stellplätze und 
Zufahrten sind in wasser- und luftdurchlässiger Bauweise herzustellen.

6. Bauliche Gestaltung

 Fassaden sind mit mineralischen oder natürlichen Materialen zu versehen, Metall- oder 
Kunststoffbekleidungen sind ausgeschlossen. Als Flachdach festgesetzte Dächer sind zu 
begrünen.

7. Fahrradabstellplätze

 Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind Stellplätze herzustellen, die nicht 
 zweckfremd benutzt werden dürfen.
 Es sind 3 Fahrradstellplätze pro Wohneinheit unterzubringen. Zusätzlich sollen Stellplätze 
 für Lastenräder und Lademöglichkeiten vorgesehen werden.
 Die Fläche eines Fahrradabstellplatzes soll mindestens 1,5 m² betragen. Diese Fläche 

kann bei Aufstellung von Ordnungssystemen unterschritten werden, wenn eine 
benutzergerechte Handhabung der Ordnungssysteme nachgewiesen wird. Jeder 
Fahrradabstellplatz muss direkt zugänglich sein. Die Stellplätze können auch außerhalb 
der Baugrenzen errichtet werden. Die Abstellplätze müssen das sichere Abschließen 
durch Befestigung des Fahrradrahmens erlauben.

C FESTSETZUNGEN DURCH TEXT
1. Die Freiflächengestaltungssatzung in der jeweils aktuell gültigen Fassung ist zu beachten.

2. Altlasten
 Nach Art. 1 Bayerisches Bodenschutzgesetz besteht eine Mitteilungspflicht an die 
 Bodenschutzbehörden, sobald konkrete Anhaltspunkte für das Vorhandensein einer 
 schädlichen Bodenveränderung oder Altlast gegeben sind. Bei entsprechendem 
 Verdacht ist das Landratsamt Traunstein, Sachgebiet Bodenschutz/Altlasten zu 
 kontaktieren.

3. Hochwasserschutz
 Der Geltungsbereich liegt außerhalb des Überschwemmungsgebietes der Alz bei HQ100, 

jedoch in dessen Risikogebiet bei HQextrem.

4. Starkregenereignisse
 Im südwestlichen Bereich liegt eine ausgedehnte Hangfläche. Bei Starkregenereignissen 

ist mit wild abfließendem Hangwasser zu rechnen. 

5. Immissionsschutz 
 Es wird darauf hingewiesen, dass es durch den Volllastbetrieb des benachbarten 

Schöpfwerks vor der Nord- und Ostfassade des nordöstlichen Baukörpers nachts zu 
Überschreitungen des Immissionsrichtwerts der TA Lärm für ein allgemeines Wohngebiet 
IRWWA,Nacht = 40 dB(A) um bis zu 5 dB(A) kommen kann. Diese sind vor dem 
Hintergrund der Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit hinzunehmen.

6.  Bodendenkmäler
 Im Geltungsbereich werden Bodendenkmäler vermutet. Daher bedürfen Bodeneingriffe 

jeglicher Art einer denkmalrechtlichen Erlaubnis gemäß Art. 7 Abs. 1 BayDSchG.
 Weiterhin unterliegen bei Bau- oder Grabungsarbeiten eventuell zu Tage tretende 
 Bodendenkmäler der Meldepflicht an das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege oder 
 die Untere Denkmalschutzbehörde gemäß Art. 8Abs. 1-2 BayDSchG. 

7. Bodenschutz
 Es liegen keine Informationen zu vermuteten Bodendenmäler im Geltungsbereich vor.

8. Niederschlagswasser
 Bei der Versickerung in das Grundwasser sind die „Technischen Regeln zum schadlosen 

Einleiten von gesammelten Niederschlagswasser in das Grundwasser“ (TRENGW) 
einzuhalten. Soll von der TRENGW abgewichen werden, ist ein Wasserrechtsverfahren 
durchzuführen. Das Arbeitsblatt DWA-A 138 „Planung, Bau und Betrieb von Anlagen zur 
Versickerung von Niederschlagswasser“ ist zu beachten (Merkblatt DWA-M 153 
Handlungsempfehlungen zum Umgang mit Regenwasser).

9. Schutz gegen sonstige Naturgefahren
 Mit dem Bauantrag sind geeignete Maßnahmen gegen Naturgefahren wie 

Hangrutschungen und wild abfließendes Hangwasser nachzuweisen.

10. Grünordnung

10.1 Schutz von Gehölzen
 Auf die DIN 18920 Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei 

Baumaßnahmen und RAS-LG 4 Schutz von Bäumen und Sträuchern im Bereich von 
Baustellen wird hingewiesen.

10.2 Pflanzabstände
 Bezüglich des Grenzabstandes von Pflanzen wird auf Art. 47 bis Art. 50 AGBGB 

hingewiesen.

10.3 Das Lichtraumprofil von Verkehrsflächen ist bis zu einer Höhe von 4,5 m freizuhalten 
durch Pflanzung von Alleebäumen mit entsprechender Stammhöhe, oder rechtzeitiges 
Aufasten.

11. Gewässerschutz
 Gemäß § 78c Abs. 2 WHG ist die Errichtung von Heizölverbraucheranlagen in 

Risikogebieten verboten, wenn andere weniger wassergefährdende Energieträger zu 
wirtschaftlich vertretbaren Kosten zur Verfügung stehen und die Anlage nicht 
hochwassersicher errichtet werden kann.

1. Die Freiflächengestaltungssatzung in der jeweils aktuell gültigen Fassung ist zu beachten.

2.  Flächen für die Erzeugung regenerative Energie/Wärme
 Im gesamten Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind bei Neu- oder Ersatzbauten die 

nutzbaren Dachflächen der Gebäude und baulichen Anlagen innerhalb der überbaubaren 
Grundstücksfläche zu mindestens 50 % mit Solarmodulen (Photovoltaik/Solarthermie) zur 
Nutzung der einfallenden Strahlungsenergie auszustatten (Solarmindestfläche). 
Solaranlagen sind im Neigungswinkel der Dachhaut als rechteckige homogene Flächen 
zulässig. Mit den Antragsunterlagen ist ein Belegungsplan der Solaranlage einzureichen.

3. Hochwasserschutz
 Der Geltungsbereich liegt außerhalb des Überschwemmungsgebietes des Inn bei HQ100, 

jedoch in dessen Risikogebiet bei HQextrem.

4. Starkregenereignisse
 Im südwestlichen Bereich liegt eine ausgedehnte Hangfläche. Bei Starkregenereignissen 

ist mit wild abfließendem Hangwasser zu rechnen. 

5. Immissionsschutz 
 Es wird darauf hingewiesen, dass es durch den Volllastbetrieb des benachbarten 

Schöpfwerks vor der Nord- und Ostfassade des nordöstlichen Baukörpers nachts zu 
Überschreitungen des Immissionsrichtwerts der TA Lärm für ein allgemeines Wohngebiet 
IRWWA,Nacht = 40 dB(A) um bis zu 5 dB(A) kommen kann. Diese sind vor dem 
Hintergrund der Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit hinzunehmen.

6.  Bodendenkmäler
 Im Geltungsbereich werden Bodendenkmäler vermutet. Daher bedürfen Bodeneingriffe 

jeglicher Art einer denkmalrechtlichen Erlaubnis gemäß Art. 7 Abs. 1 BayDSchG.

7. Bodenschutz
 Bodenarbeiten sind nach DIN 18915 und 19731 durchzuführen. Bei allen Baumaßnahmen 

ist der Oberboden so zu schützen und zu pflegen, dass er zu jeder Zeit verwendungsfähig 
ist. Der Oberboden ist vorschriftsmäßig abzutragen, geordnet in Mieten zu lagern und 
einer zweckentsprechenden Nutzung zuzuführen. Oberbodenmieten sind flächig mit einer 
Decksaat zu versehen. 

8. Niederschlagswasser
 Bei der Versickerung in das Grundwasser sind die „Technischen Regeln zum schadlosen 

Einleiten von gesammelten Niederschlagswasser in das Grundwasser“ (TRENGW) 
einzuhalten. Soll von der TRENGW abgewichen werden, ist ein Wasserrechtsverfahren 
durchzuführen. Das Arbeitsblatt DWA-A 138 „Planung, Bau und Betrieb von Anlagen zur 
Versickerung von Niederschlagswasser“ ist zu beachten (Merkblatt DWA-M 153 
Handlungsempfehlungen zum Umgang mit Regenwasser).

9. Schutz gegen sonstige Naturgefahren
 Mit dem Bauantrag sind geeignete Maßnahmen gegen Naturgefahren wie 

Hangrutschungen und wild abfließendes Hangwasser nachzuweisen.

10. Grünordnung
10.1 Schutz von Gehölzen
 Auf die DIN 18920 Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei 

Baumaßnahmen und RAS-LG 4 Schutz von Bäumen und Sträuchern im Bereich von 
Baustellen wird hingewiesen.

10.2 Pflanzabstände
 Bezüglich des Grenzabstandes von Pflanzen wird auf Art. 47 bis Art. 50 AGBGB 

hingewiesen.

10.3 Das Lichtraumprofil von Verkehrsflächen ist bis zu einer Höhe von 4,5 m freizuhalten 
durch Pflanzung von Alleebäumen mit entsprechender Stammhöhe, oder rechtzeitiges 
Aufasten.

1. Art der baulichen Nutzung

 Festgesetzt wird ein Allgemeines Wohngebiet WA gemäß §4 BauNVO.
 Beherbergungsbetriebe, Gartenbaubetriebe und Tankstellen sind nicht zulässig.
 

2. Maß der baulichen Nutzung

2.1 Das Maß der baulichen Nutzung wird durch die zulässige Grundfläche (§ 16 Abs. 3 Nr.1, 
§ 19 Abs.1 BauNVO) und die zulässige Höhe der baulichen Anlage (§ 16 Abs. 3 Nr.2, § 
18 BauNVO) bestimmt. Die Grundfläche wird für den jeweiligen Bauraum in der 
Nutzungsschablone festgesetzt.

 Die maximal zulässige Grundfläche gemäß Planeintrag darf durch die im §19 Abs. 4 Nr. 
1-3 genannten Anlagen bis zu einer GRZ von 1,0 überschritten werden.

 Der Bezugspunkt für die Höhe der baulichen Anlagen ist durch Eintragung im Plan 
definiert.

 Beispiel: HFP: 480,0 m (Angabe der Höhe in m. ü. NN)

2.2. Wandhöhe

 Als Wandhöhe gilt das Maß von der Geländeoberfläche nach dem jeweiligen 
Höhenfestpunkt bis zum Schnittpunkt der Wand mit der Dachhaut oder der obere 
Abschluss der Wand gemäß Art. 6 (4) BayBO an der Trauf- (Satteldach, Flachdach) und 
Firstseite (Pultdach).

 
 Die zulässigen Wandhöhen sind in den jeweiligen Baufenstern eingetragen.

3. Bauweise

 Die Bauweise wird gem. §22 Abs. 4 in der jeweiligen Nutzungsschablone als offen/ bzw 
geschlossen festgesetzt.

4. Abstandsflächen

 Die einzuhaltenden Abstandsflächen werden gemäß §6 Abs.5 S.2 abweichend durch die 
Festsetzungen zu Baulinien, Baugrenzen und Wandhöhen im Bebauungsplan bestimmt.

5. Überbaubare Grundstücksflächen

5.1. Die überbaubaren Grundstücksflächen werden durch die Baugrenzen und Baulinien 
definiert.

5.2. Nebenanlagen wie Garagen und Stellplätze sind nur innerhalb der hierfür festgesetzten 
Flächen oder innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig. Stellplätze und 
Zufahrten sind in wasser- und luftdurchlässiger Bauweise herzustellen.

6. Bauliche Gestaltung

 Fassaden sind mit mineralischen oder natürlichen Materialen zu versehen, Metall- oder 
Kunststoffbekleidungen sind ausgeschlossen. Als Flachdach festgesetzte Dächer sind zu 
begrünen.

7. Fahrradabstellplätze

 Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind Stellplätze herzustellen, die nicht 
 zweckfremd benutzt werden dürfen.
 Es sind 3 Fahrradstellplätze pro Wohneinheit unterzubringen. Zusätzlich sollen Stellplätze 
 für Lastenräder und Lademöglichkeiten vorgesehen werden.
 Die Fläche eines Fahrradabstellplatzes soll mindestens 1,5 m² betragen. Diese Fläche 

kann bei Aufstellung von Ordnungssystemen unterschritten werden, wenn eine 
benutzergerechte Handhabung der Ordnungssysteme nachgewiesen wird. Jeder 
Fahrradabstellplatz muss direkt zugänglich sein. Die Stellplätze können auch außerhalb 
der Baugrenzen errichtet werden. Die Abstellplätze müssen das sichere Abschließen 
durch Befestigung des Fahrradrahmens erlauben.
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dem natürlichen Gelände

Für das ganze Gebiet ist eine offne Bauweise vorgesehen Bauweise3.1

2. Maß der baulichen Nutzung

Art der baulichen  Nutzung1.

A Festzetzungen durch Planzeichnen

   GE   Gewerbegebiet (§ 8 BauNVO)

öffentliche Straßenverkehrsflächen

gemäß § 23 (3) BauNVO

(§ 9 Abs.1 Nr.1 BauGB, §§ 1 bis 11 BauNVO)

1.1.1

Wohnbaufläche1.1

(§ 9 Abs.1 Nr.1 BauGB, § 16 BauNVO)

Grundflächenzahl2.1

2.2

Dezimalzahl als Höchstmaß

3. Bauweise, Baulinien, Baugrenzen
(§ 9 Abs.1 Nr.2 BauGB, §§ 22,23 BauNVO)

3.2 Baugrenze

4.

4.1

5.

Verkehrsflächen (§ 9 Abs.1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)

Straßenverkehrsflächen

Straßenbegrenzungslinie

Ein- bzw. Ausfahrten

Grünflächen (§ 9 Abs.1 Nr. 15 und Abs. 6 BauGB)

Grünflächen

5.1

private Grünflächen

Geschossflächenzahl Dezimalzahl als Höchstmaß

4.2

4.1

5.2

Stand der Planung: 10.12..2024
 
Maßstab 1:1000 

Planverfasser Bebauungsplan: Arc Architekten Partnerschaft mbB
 Brennecke-Kilian-Kohlmeier-Leidl-Riesinger

 Alfons-Hundsrucker-Str. 11
 84364 Hirschbach

 ............................................................

DECKBLATT Nr. 10

BEBAUUNGSPLAN

GEWERBEGEBIET  BAD BIRNBACH

-VORENTWURF-

(1)    Der Marktgemeinderat hat in der Sitzung vom 10.12.2024  gemäß § 2 Abs. 1 BauGB die Änderung 
      des Bebauungsplans beschlossen. 

  Der Aufstellungsbeschluss wurde am 00.00.2024 ortsüblich bekannt gemacht.

(2)    Die Bürgerbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB mit öffentlicher Darlegung und Anhörung für den
        Vorentwurf des Bebauungsplanes in der Fassung vom 00.00.2024 hat in der Zeit vom 00.00.2024
        bis einschließlich 00.00.2024 stattgefunden. Den Trägern öffentlicher Belange wurde mit Schreiben 
        vom 00.00.2024 Gelegenheit zur Stellungnahme gemäß § 4 Abs. 1 BauGB bis 00.00.2024 gegeben.
  
(3)    Der Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 00.00.2024 wurde mit der Begründung               
        gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit  vom 00.00.2024 bis 00.00.2024 öffentlich ausgelegt. 
        Die Auslegung wurde am 00.00.2024 öffentlich bekannt gemacht.

(4)    Der Markt Bad Birnbach hat mit Beschluss des Marktgemeinderates vom 00.00.2024 den 
        Bebauungsplan gemäß § 10 Abs. 1 BauGB in der Fassung vom 00.00.2024 als Satzung beschlos-
        sen.

Bad Birnbach, den ........................

                                                                                                            (Siegel)

Dagmar Feicht
1. Bürgermeisterin

(5)   Der Markt Bad Birnbach hat das Inkrafttreten des Bebauungsplanes am ...........................durch 
        Anschlag an den Amtstafeln ortsüblich bekannt gemacht und darauf hingewiesen, daß der 
        Bebauungsplan mit Begründung zu jedermanns Einsicht bereitgestellt wird.
        Auf die Vorschrift des § 44 Abs. 3 und 4 BauGB und § 214 und § 215 BauGB wurde hingewiesen.
        Der Bebauungsplan ist damit in Kraft getreten.

Bad Birnbach, den ........................

                                                                                                            (Siegel)

.......................................................
Dagmar Feicht
1. Bürgermeisterin
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Gehölze Bestand zu erhalten
(§9 Abs.1 Nr. 25a BauGB)

Bäume 1. Ordnung

Bäume 2. Ordnung

7.

7.1

Flächen z. Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft
(§ 5 Abs.2 Nr. 10 und Abs. 4, § 9 Abs.1 Nr. 20, 25 und Abs. 6 BauGB)

Anpflanzungen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen und für die Erhaltung von 
Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sowie von Gewässern

Sonstige Planzeichen
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6.1

6.2

6.3
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Umgrenzung von Flächen für die wasserwirtschaft,
den Hochwasserschutz und die Regelung des 
Wasserabflusses

Retentionsbecken

Wasserflächen, Flächen f. Wasserwirtschaft, Hochwasserschutz 
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(§ 5 Abs.2 Nr. 7 und Abs. 4, § 9 Abs.1 Nr. 16 und Abs. 6 BauGB)
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1. Art der baulichen Nutzung

 Festgesetzt wird ein Allgemeines Wohngebiet WA gemäß §4 BauNVO.
 Beherbergungsbetriebe, Gartenbaubetriebe und Tankstellen sind nicht zulässig.
 

2. Maß der baulichen Nutzung

2.1 Das Maß der baulichen Nutzung wird durch die zulässige Grundfläche (§ 16 Abs. 3 Nr.1, 
§ 19 Abs.1 BauNVO) und die zulässige Höhe der baulichen Anlage (§ 16 Abs. 3 Nr.2, § 
18 BauNVO) bestimmt. Die Grundfläche wird für den jeweiligen Bauraum in der 
Nutzungsschablone festgesetzt.

 Die maximal zulässige Grundfläche gemäß Planeintrag darf durch die im §19 Abs. 4 Nr. 
1-3 genannten Anlagen bis zu einer GRZ von 1,0 überschritten werden.

 Der Bezugspunkt für die Höhe der baulichen Anlagen ist durch Eintragung im Plan 
definiert.

 Beispiel: HFP: 480,0 m (Angabe der Höhe in m. ü. NN)

2.2. Wandhöhe

 Als Wandhöhe gilt das Maß von der Geländeoberfläche nach dem jeweiligen 
Höhenfestpunkt bis zum Schnittpunkt der Wand mit der Dachhaut oder der obere 
Abschluss der Wand gemäß Art. 6 (4) BayBO an der Trauf- (Satteldach, Flachdach) und 
Firstseite (Pultdach).

 
 Die zulässigen Wandhöhen sind in den jeweiligen Baufenstern eingetragen.

3. Bauweise

 Die Bauweise wird gem. §22 Abs. 4 in der jeweiligen Nutzungsschablone als offen/ bzw 
geschlossen festgesetzt.

4. Abstandsflächen

 Die einzuhaltenden Abstandsflächen werden gemäß §6 Abs.5 S.2 abweichend durch die 
Festsetzungen zu Baulinien, Baugrenzen und Wandhöhen im Bebauungsplan bestimmt.

5. Überbaubare Grundstücksflächen

5.1. Die überbaubaren Grundstücksflächen werden durch die Baugrenzen und Baulinien 
definiert.

5.2. Nebenanlagen wie Garagen und Stellplätze sind nur innerhalb der hierfür festgesetzten 
Flächen oder innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig. Stellplätze und 
Zufahrten sind in wasser- und luftdurchlässiger Bauweise herzustellen.

6. Bauliche Gestaltung

 Fassaden sind mit mineralischen oder natürlichen Materialen zu versehen, Metall- oder 
Kunststoffbekleidungen sind ausgeschlossen. Als Flachdach festgesetzte Dächer sind zu 
begrünen.

7. Fahrradabstellplätze

 Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind Stellplätze herzustellen, die nicht 
 zweckfremd benutzt werden dürfen.
 Es sind 3 Fahrradstellplätze pro Wohneinheit unterzubringen. Zusätzlich sollen Stellplätze 
 für Lastenräder und Lademöglichkeiten vorgesehen werden.
 Die Fläche eines Fahrradabstellplatzes soll mindestens 1,5 m² betragen. Diese Fläche 

kann bei Aufstellung von Ordnungssystemen unterschritten werden, wenn eine 
benutzergerechte Handhabung der Ordnungssysteme nachgewiesen wird. Jeder 
Fahrradabstellplatz muss direkt zugänglich sein. Die Stellplätze können auch außerhalb 
der Baugrenzen errichtet werden. Die Abstellplätze müssen das sichere Abschließen 
durch Befestigung des Fahrradrahmens erlauben.

C FESTSETZUNGEN DURCH TEXT
1. Die Freiflächengestaltungssatzung in der jeweils aktuell gültigen Fassung ist zu beachten.

2. Altlasten
 Nach Art. 1 Bayerisches Bodenschutzgesetz besteht eine Mitteilungspflicht an die 
 Bodenschutzbehörden, sobald konkrete Anhaltspunkte für das Vorhandensein einer 
 schädlichen Bodenveränderung oder Altlast gegeben sind. Bei entsprechendem 
 Verdacht ist das Landratsamt Traunstein, Sachgebiet Bodenschutz/Altlasten zu 
 kontaktieren.

3. Hochwasserschutz
 Der Geltungsbereich liegt außerhalb des Überschwemmungsgebietes der Alz bei HQ100, 

jedoch in dessen Risikogebiet bei HQextrem.

4. Starkregenereignisse
 Im südwestlichen Bereich liegt eine ausgedehnte Hangfläche. Bei Starkregenereignissen 

ist mit wild abfließendem Hangwasser zu rechnen. 

5. Immissionsschutz 
 Es wird darauf hingewiesen, dass es durch den Volllastbetrieb des benachbarten 

Schöpfwerks vor der Nord- und Ostfassade des nordöstlichen Baukörpers nachts zu 
Überschreitungen des Immissionsrichtwerts der TA Lärm für ein allgemeines Wohngebiet 
IRWWA,Nacht = 40 dB(A) um bis zu 5 dB(A) kommen kann. Diese sind vor dem 
Hintergrund der Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit hinzunehmen.

6.  Bodendenkmäler
 Im Geltungsbereich werden Bodendenkmäler vermutet. Daher bedürfen Bodeneingriffe 

jeglicher Art einer denkmalrechtlichen Erlaubnis gemäß Art. 7 Abs. 1 BayDSchG.
 Weiterhin unterliegen bei Bau- oder Grabungsarbeiten eventuell zu Tage tretende 
 Bodendenkmäler der Meldepflicht an das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege oder 
 die Untere Denkmalschutzbehörde gemäß Art. 8Abs. 1-2 BayDSchG. 

7. Bodenschutz
 Es liegen keine Informationen zu vermuteten Bodendenmäler im Geltungsbereich vor.

8. Niederschlagswasser
 Bei der Versickerung in das Grundwasser sind die „Technischen Regeln zum schadlosen 

Einleiten von gesammelten Niederschlagswasser in das Grundwasser“ (TRENGW) 
einzuhalten. Soll von der TRENGW abgewichen werden, ist ein Wasserrechtsverfahren 
durchzuführen. Das Arbeitsblatt DWA-A 138 „Planung, Bau und Betrieb von Anlagen zur 
Versickerung von Niederschlagswasser“ ist zu beachten (Merkblatt DWA-M 153 
Handlungsempfehlungen zum Umgang mit Regenwasser).

9. Schutz gegen sonstige Naturgefahren
 Mit dem Bauantrag sind geeignete Maßnahmen gegen Naturgefahren wie 

Hangrutschungen und wild abfließendes Hangwasser nachzuweisen.

10. Grünordnung

10.1 Schutz von Gehölzen
 Auf die DIN 18920 Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei 

Baumaßnahmen und RAS-LG 4 Schutz von Bäumen und Sträuchern im Bereich von 
Baustellen wird hingewiesen.

10.2 Pflanzabstände
 Bezüglich des Grenzabstandes von Pflanzen wird auf Art. 47 bis Art. 50 AGBGB 

hingewiesen.

10.3 Das Lichtraumprofil von Verkehrsflächen ist bis zu einer Höhe von 4,5 m freizuhalten 
durch Pflanzung von Alleebäumen mit entsprechender Stammhöhe, oder rechtzeitiges 
Aufasten.

11. Gewässerschutz
 Gemäß § 78c Abs. 2 WHG ist die Errichtung von Heizölverbraucheranlagen in 

Risikogebieten verboten, wenn andere weniger wassergefährdende Energieträger zu 
wirtschaftlich vertretbaren Kosten zur Verfügung stehen und die Anlage nicht 
hochwassersicher errichtet werden kann.

1. Die Freiflächengestaltungssatzung in der jeweils aktuell gültigen Fassung ist zu beachten.

2.  Flächen für die Erzeugung regenerative Energie/Wärme
 Im gesamten Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind bei Neu- oder Ersatzbauten die 

nutzbaren Dachflächen der Gebäude und baulichen Anlagen innerhalb der überbaubaren 
Grundstücksfläche zu mindestens 50 % mit Solarmodulen (Photovoltaik/Solarthermie) zur 
Nutzung der einfallenden Strahlungsenergie auszustatten (Solarmindestfläche). 
Solaranlagen sind im Neigungswinkel der Dachhaut als rechteckige homogene Flächen 
zulässig. Mit den Antragsunterlagen ist ein Belegungsplan der Solaranlage einzureichen.

3. Hochwasserschutz
 Der Geltungsbereich liegt außerhalb des Überschwemmungsgebietes des Inn bei HQ100, 

jedoch in dessen Risikogebiet bei HQextrem.

4. Starkregenereignisse
 Im südwestlichen Bereich liegt eine ausgedehnte Hangfläche. Bei Starkregenereignissen 

ist mit wild abfließendem Hangwasser zu rechnen. 

5. Immissionsschutz 
 Es wird darauf hingewiesen, dass es durch den Volllastbetrieb des benachbarten 

Schöpfwerks vor der Nord- und Ostfassade des nordöstlichen Baukörpers nachts zu 
Überschreitungen des Immissionsrichtwerts der TA Lärm für ein allgemeines Wohngebiet 
IRWWA,Nacht = 40 dB(A) um bis zu 5 dB(A) kommen kann. Diese sind vor dem 
Hintergrund der Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit hinzunehmen.

6.  Bodendenkmäler
 Im Geltungsbereich werden Bodendenkmäler vermutet. Daher bedürfen Bodeneingriffe 

jeglicher Art einer denkmalrechtlichen Erlaubnis gemäß Art. 7 Abs. 1 BayDSchG.

7. Bodenschutz
 Bodenarbeiten sind nach DIN 18915 und 19731 durchzuführen. Bei allen Baumaßnahmen 

ist der Oberboden so zu schützen und zu pflegen, dass er zu jeder Zeit verwendungsfähig 
ist. Der Oberboden ist vorschriftsmäßig abzutragen, geordnet in Mieten zu lagern und 
einer zweckentsprechenden Nutzung zuzuführen. Oberbodenmieten sind flächig mit einer 
Decksaat zu versehen. 

8. Niederschlagswasser
 Bei der Versickerung in das Grundwasser sind die „Technischen Regeln zum schadlosen 

Einleiten von gesammelten Niederschlagswasser in das Grundwasser“ (TRENGW) 
einzuhalten. Soll von der TRENGW abgewichen werden, ist ein Wasserrechtsverfahren 
durchzuführen. Das Arbeitsblatt DWA-A 138 „Planung, Bau und Betrieb von Anlagen zur 
Versickerung von Niederschlagswasser“ ist zu beachten (Merkblatt DWA-M 153 
Handlungsempfehlungen zum Umgang mit Regenwasser).

9. Schutz gegen sonstige Naturgefahren
 Mit dem Bauantrag sind geeignete Maßnahmen gegen Naturgefahren wie 

Hangrutschungen und wild abfließendes Hangwasser nachzuweisen.

10. Grünordnung
10.1 Schutz von Gehölzen
 Auf die DIN 18920 Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei 

Baumaßnahmen und RAS-LG 4 Schutz von Bäumen und Sträuchern im Bereich von 
Baustellen wird hingewiesen.

10.2 Pflanzabstände
 Bezüglich des Grenzabstandes von Pflanzen wird auf Art. 47 bis Art. 50 AGBGB 

hingewiesen.

10.3 Das Lichtraumprofil von Verkehrsflächen ist bis zu einer Höhe von 4,5 m freizuhalten 
durch Pflanzung von Alleebäumen mit entsprechender Stammhöhe, oder rechtzeitiges 
Aufasten.

1. Art der baulichen Nutzung

 Festgesetzt wird ein Allgemeines Wohngebiet WA gemäß §4 BauNVO.
 Beherbergungsbetriebe, Gartenbaubetriebe und Tankstellen sind nicht zulässig.
 

2. Maß der baulichen Nutzung

2.1 Das Maß der baulichen Nutzung wird durch die zulässige Grundfläche (§ 16 Abs. 3 Nr.1, 
§ 19 Abs.1 BauNVO) und die zulässige Höhe der baulichen Anlage (§ 16 Abs. 3 Nr.2, § 
18 BauNVO) bestimmt. Die Grundfläche wird für den jeweiligen Bauraum in der 
Nutzungsschablone festgesetzt.

 Die maximal zulässige Grundfläche gemäß Planeintrag darf durch die im §19 Abs. 4 Nr. 
1-3 genannten Anlagen bis zu einer GRZ von 1,0 überschritten werden.

 Der Bezugspunkt für die Höhe der baulichen Anlagen ist durch Eintragung im Plan 
definiert.

 Beispiel: HFP: 480,0 m (Angabe der Höhe in m. ü. NN)

2.2. Wandhöhe

 Als Wandhöhe gilt das Maß von der Geländeoberfläche nach dem jeweiligen 
Höhenfestpunkt bis zum Schnittpunkt der Wand mit der Dachhaut oder der obere 
Abschluss der Wand gemäß Art. 6 (4) BayBO an der Trauf- (Satteldach, Flachdach) und 
Firstseite (Pultdach).

 
 Die zulässigen Wandhöhen sind in den jeweiligen Baufenstern eingetragen.

3. Bauweise

 Die Bauweise wird gem. §22 Abs. 4 in der jeweiligen Nutzungsschablone als offen/ bzw 
geschlossen festgesetzt.

4. Abstandsflächen

 Die einzuhaltenden Abstandsflächen werden gemäß §6 Abs.5 S.2 abweichend durch die 
Festsetzungen zu Baulinien, Baugrenzen und Wandhöhen im Bebauungsplan bestimmt.

5. Überbaubare Grundstücksflächen

5.1. Die überbaubaren Grundstücksflächen werden durch die Baugrenzen und Baulinien 
definiert.

5.2. Nebenanlagen wie Garagen und Stellplätze sind nur innerhalb der hierfür festgesetzten 
Flächen oder innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig. Stellplätze und 
Zufahrten sind in wasser- und luftdurchlässiger Bauweise herzustellen.

6. Bauliche Gestaltung

 Fassaden sind mit mineralischen oder natürlichen Materialen zu versehen, Metall- oder 
Kunststoffbekleidungen sind ausgeschlossen. Als Flachdach festgesetzte Dächer sind zu 
begrünen.

7. Fahrradabstellplätze

 Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind Stellplätze herzustellen, die nicht 
 zweckfremd benutzt werden dürfen.
 Es sind 3 Fahrradstellplätze pro Wohneinheit unterzubringen. Zusätzlich sollen Stellplätze 
 für Lastenräder und Lademöglichkeiten vorgesehen werden.
 Die Fläche eines Fahrradabstellplatzes soll mindestens 1,5 m² betragen. Diese Fläche 

kann bei Aufstellung von Ordnungssystemen unterschritten werden, wenn eine 
benutzergerechte Handhabung der Ordnungssysteme nachgewiesen wird. Jeder 
Fahrradabstellplatz muss direkt zugänglich sein. Die Stellplätze können auch außerhalb 
der Baugrenzen errichtet werden. Die Abstellplätze müssen das sichere Abschließen 
durch Befestigung des Fahrradrahmens erlauben.

C FESTSETZUNGEN DURCH TEXT
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Bestand

Dicke des frostsicheren Oberbaus
gem. RStO 24
Belastungsklasse  Bk 1,8
Frostempfindlichkeitsklasse F2  50 cm
A: Frosteinwirkung Zone II  +5 cm
B: kleinräumige Klimaunterschiede + 0 cm
C: Wasserverhältnisse im Untergrund + 5 cm
D: Lage der Gradiente  + 0 cm
E: Entwässerung der Fahrbahn  + 0 cm
Gesamtdicke des frostsicheren Oberbaus: 60 cm

Asphaltdeckschicht AC DN 8 4 cm
Asphalttragschicht AC TN 32 16 cm
Frostschutzkies  40 cm
Gesamtdicke  60 cm
Bodenaustausch ca. 10 cm
Bodenstabilisierung nach Angabe

Drainage DN100

Schmutzwasser DN250
Bestand

2,5 %
2,5 %

2,5 %

Strom, Telekom ?

Bodenstabilisierung
nach Angabe

Regenwasser DN500

Bestand


